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                      Einleitung
Gemäß ‚dem nie des Landes Brandenbitg rev vom 14. 07.2008 (GVBl. 1, S.
Refinstienstes:

Die Landkreise und kreisfreien Städte haben. in Anwendüng des $ 8 Abs. :(1): dieses Gesetzes einen
Rettingsdienstbereichsplan aufzustellen, um ihrer öffentlichen Aufgabe der Gesündheits-vorsorge ünd.
Gefahrenabwehr gerecht zu werden.

Im Rettungsdienstbereichsplan werden. die bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung: der:
Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung, des qualifizierten Krarikentransportes und die:
Durchführung von Maßnahmen bei Schadensereignissen mit einem Masseniänfall von verletzten oder:
erkrankten Personen (MANV).:

Der Rettungsdienstbereichsplan legt: insbesondere fest:

1. die Standorte und Einsatzbereiche der enges: und (der Notarztstandorte, \

. Rettunswäche une jeden Notärtstäntärte sowie

3. die: personelle‘ Besetzung ‘und sächliche Ausstattung; der Rettungswachen und der.
Notarztständorte.

Der Rettungsdienstbereichsplän ist: Hinsichtlich einer bedarfsgerechten und wirtschaft-lichen

‚Leistungserbringung: xegelmäfig: zwüberprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren.

1. Aufgaben und Inhalt des Rettungsdienstes

Die Aufgaben des Rettungsdienstes sind im Rettungsdienstgesetz des Landes Brandenburg vom
14.07.2008 (GVBl. I., S. 186) festgelegt. Der Rettungsdienst umfasst danach die bedarfsgerechte und
flächendeckende Notfallrettung, den qualifizierten Krankentransport und die Durchführung von
Maßnahmen bei Schadensereignissen mit einem Massenanfall von verletzten oder erkranikten Personen
(MANV).

Er dient als öffentliche Aufgabe der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr. Träger des
bodengebundenen Rettungsdienstes sind die Landkreise und kreisfreien Städte, welche diese als
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe erfüllen.

Das Land ist Träger des Luftrettungsdienstes.

Die Träger des Rettungsdienstes sind‘ verpflichtet, zur Koordinierung des Rettungsdienstes im
Rettungsdienstbereich eine integrierte Leitstelle einzurichten und zu unterhalten. Sie können diese
Aufgabe in kommunaler Gemeinschaftsarbeit erfüllen

Die Qualität der Notfallversorgung wird entscheidend bestimmt dürch die Hilfsfrist. Die Hilfsfrist ist der
Zeitraum, der in der Notfallversorgung nach Eingang des Notrufes mit der Einsatzentscheidung beginnt
und die Zeit für die Einsatzvergabe und die’ Alarmierung des Rettungsdienstes (Alarmierungszeit) sowie
die Besetzung des Rettungsmittels (Ausrückzeit) und die Fahrt zum Eirisatzort (Fahrzeit) umfasst
(Anlage 1: Algorithmus des Notfalles).

Gemäß & 8 (2) BbgRettG sind durch die Träger des Rettungsdienstes die Rettungswachen so zu
errichten, dass jeder an einer öffentlichen Straße gelegene Einsatzort in 95 Prozent aller Fälle in
einem Jahr innerhalb von 15 Minuten erreicht wird (Hilfsfrist).

Die Hilfsfrist gilt nicht für die Wasser- und Lufirettung.
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                      Zur Durchführung des Rettungsdienstes kanı der Landkreis Verträge mit geeigneten
Leistungserbringern schließen, die über entsprechend qualifiziertes Personal verfügen müssen.

(8 10 BbeRetiG),

sicherzustellen.

Die Krankenhäuser sind sähe ihrem Versorgungsauftrag zur ortsnahen
Notfallversorgung verpflichtet. Sie haben die organisatorischen, personellen und sachlichen
Vorkehrungen zu treffen, damit die Notfallpatientinnen und Notfallpatienten unverzüglich für.
die weitere Versorgung übernommen werden können. Sie haben zudem dafür Sorge zu tragen,
dass die. Notfallpatientinnen und Notfallpatienten für die weitere Versorgung unverzüglich
stationär aufgenommen: oder von einem anderen Krankenhaus übernommen werden. .

Für den Rettungsdienstbereich ist’ als dem Kreis der im Rettungsdienst tätigen Notärzte / Notäfztinnen
eine Person zum Ärztlichen- Leiter Rettungsdienst / zur Ärztlichen Leiterin Rettungsdienst des
Rettungsdienstbereiches zu benennen, Diese Person muss über den Fachkundenachweis
„Rettungsdienst“ und über die Qualifikation ’als Leitender Notarzt / Leitende Notärztin verfügen. Die
Ausübung der Funktion erfolgt im Ländkreis. Spree- Neiße ehrenamtlich.

Keratikefittantport :z zum Inhalt. "Aufgabe der orkliretung ist. es, bei Notfallpatienten Tnverzüglich
Maßnahmen zur Lebensrettüng oder Zür "Vermeidüng schwerer körperlicher Schäden dürchzuführen;
ihre Transportfähigkeit herzustellen und‘ ‚sierunter fachgerechter Betreuung mit einem Rettungsfahrzeug
in die nächstgelegene; für die'weitere Versorgüng geeignete Gesundheitseinrichtung zu befördem.

Notfallpatienten sind Verletzterund Krarike; .die-sich in Lebensgefahr befinden oder bei denen-schwere:
gesundheitliche Schäden’ zu befürchten: sind,-wenn sie nicht unverzüglichmedizinische Hilfe erhalten;
Der qualifizierte Krankeniransport hat Kranken, Verletzten oder Hilfebedürfligen, die keine
Notfallpatienten sind, die notwendige Hilfe zu leisten und sie nach ärztlicher Beurteilung mit einem
Krankentransportfahrzeug zu befördern. Die Versorgung der Notfallpatienten hat generell Vorrang.
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                      2. Darstellung des Rettungsdienstbereiches

Der Landkreis Spree- Neiße liegt im südöstlichen Territorum des Landes Brandenburg. Er ist ländlich
geprägt und verfügt über drei Mittelzentren.

Sitz der Kreisverwaltung des Landkreises Spree - Neiße ist die Stadt Forst (Lausitz).

Das Kreisgebiet grenzt: .-nördlich an den Landkreis Oder — Spree

-nordwestlich anden Landkreis Dahme - Spreewald

= westlich an den Landkreis Oberspreewald — Lausitz
-südlich an.den Landkreis Bautzen (Freistaat Sachsen)
‚südöstlich an den Landkreis Görlitz (Freistaat Sachsen).
östlich an.die Republik Polen.

Der Landkreis üumfässt eine Fläche von 1.647,87 km’, Zum Stichtag 30.03.2011 waren 125.939
Einwohner gemeldet; \ .
Sie teilen'sich auf folgende Gebjetskörperschaften’auf:

"Spremberg. —_ — _T 24282 Einwohner _
| Stadt | FörstlEäustz) 20.543 Einwohner

 
  
  
  
 

 
  
   

   
   
  
  
 

en a  aEinwohner
| Sad | Dam —— |, 5 Einwoner |
Eee 3,764 Einwohner
olkwi pe nee 9.503 Einwohner.

| Gemeinde, | 3,917 Einwohner |
.\___5.192 Einwohner
| Am |

t

 
  

 
 

 

Döbem-Land _ 12.665 Einwohner
11.506 Einwohner

Die Bevölkerung konzentriert sich in den drei Mittelzentren Guben, Forst und Spremberg.

 

Im Rettungsdienstbereich sind drei Krankenhäuser vorbanden:

die Krankenhaus Forst GmbH,
Robert - Koch- Str. 35,
03149 Forst (Lausitz),

die Spremberger Krankenhausgesellschaft mbH,
Karl- Marx- Str. 80,
03130 Spremberg,

das Naemi — Wilke - Stift Guben,
Dr.- Ayrer- Str. 1-4,
03172 Guben.

Zusätzlich stcht zur Verfügung:

das Carl- Thiem- Klinikum Cottbus,
Thiemstr. 111, |

03048 Cottbus.
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                      3. Integrierte Leitstelle für Rettungsdienst, Brand- und Katästrophenschutz

Gemäß der Regionalleitstellenveröfdnung des Landes Brandenburg vom: 16.05.2007 (GVBl. II Nr. 10, S.
125 sind die fünf Regionalleitstellen im Land Brandenburg integrierten Leitstellen für den
Rettungsdienst, den Brandschutz und den Katastropherischutz. Sie. sind-ständig zu besetzen und dienen
der Entgegennahme von Hilfeersuchen und: anderen Meldungen sowie zum Alarmieren, Koordinieren
und Lenken von Einsatzkräften.

Die Regionalleitstellen im Land Brandenburg sind für medizinische Notfälle über’ die Notrufnummer
112 jederzeit erreichbar.

Leitstellenarbeit mit Beginn des Jahres: 2005 der „Leitstelle Laüsitz‘“ übertragen, die von der Stadt
Cottbus betrieben wird. Die „ Leitstelle Lausitz“ ist eine-integrierte Regionalleitstelle für die Territorien
der Landkreise Spree-Neiße, Oberspreewald- Lausitz, Dahme- Spreewald, Elbe- Elster sowie der Stadt
Cottbus.
Anschrift: Dresdener Str. 46,
03050, Cottbus
Telefon: 0355 632:0

 

Planes sowie der aktuellen Alarm- und -Ausrückordnung zu alarmieren und den Einsatz des
Rettungsdienstes zu disponieren. Die „Leitstelle Lausitz“ hat eine Einsatz- Gesamtdokumentation. zu
führen, die sich zusammensetzt.aus::

- dem Meldebild (Einsatzgrunddaten — Notrufabfrage) und

- der Einsatzabwicklung (Einsatzablaufdaten).

Die „Leitstelle Lausit2“ muss einen täglich aktuellen Bettennachweis der Krankenhäuser, üntergliedert
nach Fachbereichen, führen.

Die „Leitstelle Lausitz“ ist verantwortlich für das Auslösen von Maßnahmen bei größeren

nach dem Maßnahmeplan MANV, der als Beilage Bestandteil dieses Rettungsdienstbereichsplanes ist.

Dispositionsgrundsätze

Die Aufgabe der Notfallrettung ist die dringliche Versorgung (Hilfsfrist) und der Transport von
Notfallpatienten. Dabei kommen folgende Rettungsmittel zum Einsatz: Rettungstransportwagen (RTW),
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF), Notarztwagen (NAW) oder Rettungshubschräuber (RTH).

Es obliegt generell der „Leitstelle Lausitz“, bei der Erstalarmierung je nach Lagemeldung über die Art
und Anzahl der einzusetzenden Rettungsmittel und die Disponierung von Einsätzen in eigener
Verantwortung zu entscheiden. Jede Verzögerung in der Notfallrettung ist zu vermeiden.

Die Einsatzdisposition hat so zu erfolgen, dass die Hilfsfrist eingehalten werden kann. Es ist somit nur
ein einziger Dispositionsgrundsatz zulässig:

 

Einsatz des jeweils nächsten freien, geeipnelen und verfügbaren öffentlichen Rettungsfahrzeuges-
Nächstes- Fahrzeug- Strategie

Die Entscheidung, ob neben dem Rettungstransportwagen (RTW) auch der Notarzt zu alarmıeren ist,

tnffi die „Leitstelle Lausitz“ anhand der Abfrage ım Meldegespräch unter Berücksichligung eines
abgestimmten Indikationskataloges für die Notarztalarmierung (Anlage 2).

Seite 6 von 20

                      
                        
                          
                        
                        [image: 6]
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      Kann bei einem Notfall die erforderliche Hilfe — unter Berücksichtigung der Hilfsfrist — nicht mit
Mitteln des eigenen Rettungsdienstbereiches geleistet werden, so sinid durch die „Leitstelle Lausitz“ die
Einsatzmöglichkeiten von Rettungsmitteln benachbarter Rettungsdienstbereiche bzw. des Landes zü
prüfen und anzufordern. Das gilt auch für die Anforderung von Rettungsmitteln bei den im: Landkreis
ansässigen Betriebs- oder Werksfeuerwehren.

Krankentransporte sind disponible, nicht zeitkritische Dienstleistungen nach Maßgabe der Jeweils

durchzuführen, Dabei sollen die Disponenten, ‚soweit realisierbar, Palienfenwünsche, eresichien
Dispositionsgrundsätze im Krankentranspotrt, sind;

Einsatz des nächstgelegenen geeigneten Transportfahrzeuges
- nach der Dringlichkeit (2.B. feststehende Termine),

- näch der Reihienfolge eingehender Anmeldungen. zum Transport,
- nach der örtlichen l;age von Einsätzori und Transpörtziel
(Vermeidung; von Leerfahirten) .

Für den Leistungserbringer besteht eine Beförderungspflicht: Das heißt, die vön:der „Leitstelle Lausitz‘
angewiesenen Transportfährten sind:zu übernehmen;

Die „Leitstelle Lausitz‘ hat den Patienten: (Annelderden) auf’absehbare ühvermeidliche: Verzögerungen:
‚des gewünschten Krankentransportes hinzuweisen.
Begehrt der ‚Patient einen bestimmten Beitungsefbtiliger ‚oder besteht er; auf einen bestimmten

eiitstehende Mehrkosten dem Grunde: nach hitzuwelsen.

Dokumentationserundsätze

 

Die „Leitstelle Lausitz“ hat alle Einsatzdaten rechnergestützt in einer Gesamtdokumentation
zusammenzuführen. Diese besteht aus der Notrufabfrage (Einsatzgrunddaten) und den
Einsatzäblaufdaten.

Die „Leitstelle Lausitz“ ist der Ort, an dem alle wesentlichen Finsatzdaten zusammengeführt,
elektronisch gespeichert und zum Zweck des Qualitätsmanagements EDV- gestützt abgerufen werden
können.

 

 

Die Einsalzgrunddaten müssen alle Angaben enthalten, die zur Einsatzentscheidung vom
Leitstellendisponenten abzufragen sind. Die Einsatzgnımddaten enthalten alle Angaben vom Beginn der
Alarmierung des Einsatzfahrzeuges bis zu dessen Freimeldung.

Die rechnergestützte lückenlos zu führende Gesamtdokumentation dient als Datenbasis einer
landeseinheitlichen Statistik sowie für die Plaming und Koöntrölle des Bedarfs an Rettungsmitteln ünd
Personal im Rettungsdienstbereich.

Im Übrigen regelt sich der Umfang der Dokumentationen nach $& 19 BbgRettG.
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                      4.  Leitendes Notarztpersonal des Rettüngsdienstbereiches

Arztlicher Leiter Reitinesdienst des’ Rettimssdiensibereiches:

 

Durch den Beschluss des Kreistages Nr. 329 -— 25/01 vom: 18.07.2001 wurde

zum Ärztlichen Leiter Rettungsdienst des Rettungsdienstbereiches Spree- Neiße berufen.

Der Ärztliche Leiter‘ Rettungsdienst ist insbesondere verantwortlich für die fachliche; Anleitung N
Kontrolle der notfallmedizinischen Betreuung sowie für die Gewährleistung der notfallmedizinischen
Fört- ind Weiterbildung. des Notarztpersonals sowie des Fachpersonals im fahrenden Dienist..

Dem Ärztlichen Leiter Rettungsdienst sind Leitende Notärzte als ärztliche Leiter .der
Notarztversor. gungsbereiche zur Seite: gestellt; Bei größeren Schadensereignissen mit einem
Massenanfall von Verletzten / Erkrankten.(MANV) und Katastrophen ist der Leitende Notarzt. Mitglied
der Einsätzleitung.

Außerhalb dieser Ereignisse wirken die: Leitenden Notärzte innerhalb: der jeweiligen
Notarztyersorgungsbereiche, zB, um die‘; :gelisteten Medikamente: einschließlich der unter ‘das
Betäubüngsmittelgesetz, fallenden Mittel für den Rettungsdienst: zu ordem, die Fortbildung ‚des
notärztlichen und nichtärztlichen.Persönals-(Schulüngen-und Übungen). zü gewahkleisten sowie,sönstige
Aufsichts- und Auleltungeiunktignen rettungsdienstlicher Art wahrzunehmen.

Ärzte.erfüllen die Wösgtnännfen: Aifgaben ehrenamtlich.

5. Rettungswachen
5.1. Aufgaben und Standorte der Rettungswachen

Die Rettungswachen sind die Standorte, in denen sich das Personal des Rettungsdienstes für die Einsätze
bereithält und in denen die nötigen Rettungsmittel — Fahrzeuge und Verbrauchsmaterialien -
vorgehalten werden. Maßgeblich für die Standortwahl und die Ausstattung der Rettungswachen sowie
ihre personelle Besetzung ist die Einhaltung der Hilfsfrist nach $ 8 (2) BbgRettG. Weiterhin sind
territoriale und organisatorische Aspekte als auch besondere Gefahrenschwerpunkte bei der
Standostwahl zu berücksichtigen.

Nach umfassenden Befahrungen des Kreisgebietes und Erhebungen zu Erreichbarkeiten durch einen
externen Gutachter wurden für den Landkreis Spree- Neiße sieben Rettungswachenständorte als
bedarfsnotwendig bestätigt.
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                      Die Standorte der Rettungswachen im Landkreis sind:

Rettungs-
wache (Ort)

Guben

Bürg
Burma)

| Forst (Lausitz)

„Telefon

‚‚Cottbuser Platz 17
:03172 Gübeg

Schulstr. 8 A
03185 as

|: Hättener Str. 16: Bass
| 03096 Burg. Epreewald)

Sprenbergers Str; 161 Ä

02 #6 Drebkau

Fröbelstr, 7

T.andkreis ist

Landkreis ist Mieter

Landkieis ist Mieter

Eigentümer: der RW

Landkreis ist Mieter

Landkreis ist
Eigentümer der RW

Landkreis ist

93130 SREEHERE Eigentümer der-RW

 

5.2. Versorgungsbereiche der Rettungswachen/ Alarm- und Ausrückordnung

Operative Einsatzvarianten sind in der Alarm- und Ausrückordnung dokumentiert, die regelmäßig auf
ihre Zweckmäßigkeit geprüft, aktualisiert: und als Dispositionsgrundlage der „Leitstelle Läusitz“
übergeben wird.

Unter Beachtung der Einhaltung der Hilfsfrist sind den sieben Rettungswachen entsprechende
Versorkungsbereiche innerhalb des Landkreises zugeordnet (siehe Anlage 3).

5.3. Vorhaltung der Einsatzfahrzeuge-für den Rettungsdienst

53.41. Anzahl und Ständorte der Einsatzfahrzeuge
Rettungsmittel des bodengebundenen Rettungsdienstes sind:
- der Rettungstransportwagen (RTW)
- das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)

- der Notarztwagen (NAW)
- der Krankentransportwagen (KTW)

für Notfallpatienten,

für das Heranbringen des Notarztes,

ein RTW mit dem Notarzt an Bord und
für Patienten oder Hilfebedürftige, die keine
Nötfallpatienten sind.
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                      Unter Beachtung der Einhaltung der Hilfsfristen, der Bevölkerungsdichte und der Einsatzhäufigkeit
werden im Landkreis Spree — Neiße insgesamt 16 Einsatzfahrzeuge und fünf Reservefahrzeuge
vorgehalten. Sie sind wie folgt den Rettungswachen zugeordnet:

Rettungswache RTW Reservefahrzeuge
ee . RTIW OrgL2
ne

RTW2

Drebkau EEE |
| Forst 2 ...| NEF, RTW OigL. I

Spremberg
Insgesamt: 10 Rettungstransportwagen' (RTW) sowie 4 Reservefahrzeuge
3 Krankentransportfahrzeuge (KTW)
3 Notärzteinsatzfährzeuge: (NEF) sowie ] Reservefahrzeug

 

Alle Fahrzeuge sind entsprechend.den Vorschriften nach EN 1789 hergestellt und ausgerüstet.

532, Vorhaltezeiten.der Einsatzfährzeügg.

   

Die Vorhaltezeiten der Einsatzfahrzeuge sind ein wesentlicher wirtschafllicher als auch qualitativer
Aspekt des Gesamtsystems Rettungsdienst.

Sie sind hinsichtlich des Einsatzgeschehens (Inanspruchnahme) und dem Erfordernis flächendeckender
Versorgung (Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr) regelmäßig kritisch und abwägend zu überprüfen.
Basierend auf den Untersuchungen durch einen extemen Gutachter, den Erfahrungswerten und
Statistiken der vergangenen Jahre und mit dem Ziel einer hohen Qualität im Bürgerinteresse wird nach
Wichtung der Fakten für den Rettungsdienstbereich Spree- Neiße folgende Rettungsmittelvorhaltung als
bedarfsgerecht und wirtschaftlich umgesetzt:

 
  

   

Leistungs-
erbringer

   
  

Rettungswache

Burg (Spreewald) u
Döbern \

Drebkau

  
 
   
  

Einsatz-

Mittel Einsatzzeiten

   
  
     

  
 

  
    
  

| täglich 0-24 Uhr
täglich 0-24 Uhr

täglich 0-24 Uhr
täglich 0-24 Uhr

täglich 0-24 Uhr

täglich 0- 24 Uhr

Mo.-Fr. ie 7 Stunden .
täglich 0- 24 Uhr
täglich 0-24 Uhr

täglich 0-24 Uhr
Mo.-Fr. je 7 Stunden

DRK Cottbus- Spree-
Neiße- West e.V.
OÖstrower Damm 2
03046 Cottbus

 

 

  

     

  
     
     
      
     

   
   

Forst (Lausitz)

 

Seite 10 von 20

                      
                        
                          
                        
                        [image: 10]
                      
                    

                  

                  

                

              

            
          

        

      

      
        
          Zur nächsten Seite
        
      
    

  






    
  

  
    
        


    
        
            


    
        


    
        
            


    
        FragDenStaat


	Blog
	Recherchen
	Newsletter
	Medien & NGOs
	Entwicklung & API
	Barrierefreiheit


    




        
        

    
        
            


    
        Über uns


	Über uns
	Team
	Finanzierung
	Unsere Kampagnen
	Unsere Klagen
	Presse


    




        
        

    
        
            


    
        Unterstützen


	Jobs & Mitmachen
	Crowdfunding
	Spenden 
	Hinweis geben
	Kontakt


    




        
        

    
        
            


    
        Informationsfreiheit


	Einführung
	Bereichsausnahmen
	Fristen & Ablehnungen
	Gebühren
	Widersprüche & Klagen
	Europäische Union


    




        
        

    
        
            


    
        Hilfe & Support


	Fragen & Antworten
	Ideen für Anfragen
	Einsteiger-Guide
	Infos für Behörden
	Forum
	In English


    




        
        

    
        
            


    
        Rechtliches


	Impressum
	Nutzungsbedingungen
	Datenschutzerklärung
	Netiquette


    




        
        




    




        
        

    
        
            


    
        


    
        
            


    
        	 Twitter 
	 Instagram 
	



    
    
        
            
                
            
            [image: TikTok]
                    
                
                
                
                    
                    

	 BlueSky 
	



    
    
        
            
                
            
            [image: TikTok]
                    
                
                
                
                    
                    

	 Facebook 
	 LinkedIn 
	 GitHub 
	 Youtube 
	 RSS 



Newsletter abonnieren

    

    
        

    
    
        Bitte geben Sie hier nichts ein
        
            
        

    

    E-Mail
    
        
        
            
            Abonnieren
        
    




    

    
        Nachtmodus:Nachtmodus umschalten

    




        
        

    
        
            


    
        



    
    
        
            [image: Das Open Knowledge Foundation Deutschland Logo mit Schriftzug.]
                    
                
                
                
                    
                    



FragDenStaat.de ist ein gemeinnütziges Projekt des Open Knowledge Foundation Deutschland e.V.


Spendenkonto bei der GLS-Bank

IBAN: DE36 4306 0967 1173 8932 00

Verwendungszweck: FragDenStaat

    




        
        




    




        
        






    
        
            


    
        FragDenStaat nutzt statt der üblichen externen Dienstleister das selbstbetriebene und damit datenschutzfreundlichere Matomo, um ohne Cookies statistische Auswertungen der Seitennutzung zu erhalten. Wenn Sie diese Zählung nicht wollen, klicken Sie bitte hier und entfernen Sie den Haken. Näheres in unserer Datenschutzerklärung.

    




        
        





    


        
        
  
  
  
  

  

    



        

        
            [image: ]
        

    



    

    